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Arbeitsuchende können sich in einer Lebenslaufdatenbank des Arbeits-
amts registrieren lassen, sodass die Arbeitgeber Kontakt zu passenden Be-
werbern aufnehmen können.

Viele slowenische Arbeitgeber bieten freie Stellen auch in Tageszeitungen 
oder regionalen Zeitungen, in Radiosendern, im Internet usw. an. Die meis-
ten freien Stellen werden in den regelmäßig wöchentlich erscheinenden 
Rubriken und Beilagen größerer slowenischer Tageszeitungen annon-
ciert. Viele Unternehmen suchen neue Mitarbeiter auch über ihre eigenen 
Websites oder über die Portale von Beschäftigungsagenturen, die auf der 
Grundlage von Lizenzverträgen Arbeitsplätze finden und Personal bereit-
stellen. Hierzu gehören auch Gelegenheitsjobs und kurzfristige Beschäfti-
gungsverhältnisse für Schüler des Sekundarbereichs und Studierende.

Kandidaten können ihre Bewerbung per E-Mail, Fax oder Brief unmittelbar 
an den Arbeitgeber schicken. Normalerweise müssen Kopien von Zeugnis-
sen und Qualifikationsnachweisen beigefügt werden; außerdem verlan-
gen die Arbeitgeber Referenzen.

Der Arbeitgeber wählt aus den Bewerbungen die am besten geeigneten 
Kandidaten aus, die dann zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Liegt der Wohnsitz des Bewerbers weit vom Standort des Unter-
nehmens entfernt, kann der Arbeitgeber auch ein telefonisches Vorstel-
lungsgespräch führen. Der Arbeitgeber bespricht mit geeigneten Kandi-
daten auch den Inhalt eines Arbeitsvertrags. Der Arbeitsvertrag kann dem 
potenziellen Mitarbeiter auch per E-Mail oder Fax zur Prüfung übermittelt 
werden. Danach kann vereinbart werden, dass der Kandidat nach Slowe-
nien kommt.

Vor dem Antritt der Beschäftigung muss sich der ausgewählte Mitarbeiter 
einer medizinischen Untersuchung unterziehen. Danach bestätigen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer den Arbeitsvertrag und der Arbeitge-
ber meldet den Mitarbeiter innerhalb von acht Tagen nach Arbeitsantritt 
bei der Sozialversicherung an.

Für eine Bewerbung in Slowenien werden normalerweise ein Anschreiben 
und ein Lebenslauf verwendet. Generell gilt, dass ein Bewerbungsschrei-
ben beim potenziellen Arbeitgeber so viel Interesse wecken sollte, dass er 
die Bewerbung genauer anschauen und Sie hoffentlich zu einem Vorstel-
lungsgespräch einladen möchte. Das Anschreiben sollte jedoch nicht allzu 
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viele Informationen über Ihre Erfahrung und Ihre Qualifikationen enthal-
ten; diese Angaben gehören in den Lebenslauf.

Arbeitgeber ziehen es normalerweise vor, wenn Bewerbungen direkt an ihre 
Anschrift geschickt werden. Sie prüfen sie und nehmen dann Kontakt zu den 
in die engere Wahl genommenen Personen auf, die per E-Mail, Telefon oder 
Brief zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. In manchen Fällen 
wird über das slowenische Arbeitsamt ein Treffen zwischen Arbeitgeber und 
Bewerbern organisiert, vor allem, wenn der Arbeitgeber aus Slowenien und 
die Bewerber aus dem Ausland (Italien oder Österreich) kommen.

Vorstellungsgespräche gehören in Slowenien standardmäßig zum Auswahl-
verfahren für Arbeitsplätze jeglicher Qualifikationsstufe. Im Vorstellungsge-
spräch achtet der Personalverantwortliche besonders auf Erfahrung, Motiva-
tion und soziale Kompetenzen. Sein Ziel ist es, sich ein vollständiges Bild von 
dem Bewerber zu verschaffen. Daher werden häufig psychologische Tests, 
Intelligenz-, Eignungs- und psychometrische Tests durchgeführt, vor allem 
bei Stellen, die ein hohes Ausbildungsniveau erfordern.

Wie viel Zeit zwischen der Veröffentlichung des Stellenangebots und dem 
tatsächlichen Antritt der neuen Beschäftigung liegt, hängt vom Arbeitge-
ber und von der Bewerbungsfrist ab. Sie liegt zwischen zwei Wochen (auf 
nationaler Ebene), da zwischen der Veröffentlichung des Stellenangebots 
und dem Ende der Bewerbungsfrist mindestens fünf Tage liegen müssen, 
und sechs Wochen oder länger auf internationaler Ebene, wenn die Bewer-
bungsfrist mindestens 30 Tage läuft. Im Idealfall entspricht der Inhalt der 
Bewerbung den Stellenanforderungen. Ein erster Kontakt wird in der Regel 
telefonisch, per E-Mail, Fax oder Brief aufgenommen.

Was im Lebenslauf stehen sollte, hängt sehr von der Art der jeweiligen Stelle ab. 
Die folgende Liste umfasst einige Punkte, die er unbedingt enthalten sollte: 

Ein Lebenslauf ist ein wichtiges Marketinginstrument. Mit Ihrem •	
Lebenslauf können Sie für sich werben. Wenn Sie einen Lebenslauf 
verfassen, sollten Sie ihn aus der Sicht des Arbeitgebers betrachten. 
Heben Sie sich damit von der Konkurrenz (den anderen Bewerbern) 
ab, und würde der Geschäftsführer ein Vorstellungsgespräch mit 
Ihnen führen wollen? Diese Fragen sollten Sie sich stellen, wenn Sie 
Ihren Lebenslauf verfassen.
Vernetzung und Vorstellungsgespräche sind für Ihre Arbeitsuche •	
von elementarer Bedeutung, und Ihr Lebenslauf ist nur der erste 
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Schritt. Dennoch bildet er die Grundlage für Ihren ersten Kontakt 
mit potenziellen Arbeitgebern und fungiert als Türöffner. Wenn Sie 
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, können Sie 
den Inhalt Ihres Lebenslaufs näher erläutern.
Ihr Lebenslauf sollte kurz, prägnant und übersichtlich sein und nur •	
die wichtigsten Angaben enthalten. Er sollte möglichst nicht mehr 
als zwei – oder noch besser eine – DIN-A4-Seite lang sein. Frühere 
Beschäftigungszeiten sollten chronologisch aufgeführt werden. 
Dasselbe gilt für Ihren Bildungs- und Ausbildungsweg.

Wenn Sie sich auf eine Stelle bewerben wollen, verfassen Sie normalerweise ein 
Anschreiben. Es sollte prägnant, gut lesbar, klar und strukturiert sein (Einleitung, 
Hauptteil, Schluss). Das Anschreiben sollte folgende Angaben enthalten: 

Kopf des Anschreibens: Ihre Kontaktdaten (vollständiger Name, •	
Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Anschrift), Name und 
Anschrift des Arbeitgebers, Datum;
Einleitung: Anrede und Einleitung, auf welche Arbeitsstelle bewer-•	
ben Sie sich, wie haben Sie von der Stelle erfahren, warum eignen 
Sie sich für den Arbeitsplatz, was können Sie dem Arbeitgeber 
bieten;
Hauptteil: Ausbildung, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Spezial-•	
kompetenzen, beruflicher Werdegang. Fügen Sie Kopien von 
Zeugnissen und Qualifikationsnachweisen bei und geben Sie Ihre 
Referenzen an;
Schluss: höfliche Grußformel, Unterschrift, Verweis auf Anlagen.•	  

Am Ende des Schreibens wird normalerweise um ein Vorstellungsgespräch 
gebeten.

Ein Bewerbungsschreiben wird gewöhnlich auf Slowenisch verfasst. Be-
werber aus anderen Ländern können es auch in einer anderen Sprache, 
besonders häufig Englisch, Deutsch oder Italienisch, verfassen – vor allem 
bei der grenzüberschreitenden Arbeitsuche.

Zunehmend wird auch der Europass-Lebenslauf verwendet, vor allem von 
Bewerbern, die sich vom Ausland aus auf Stellen in Slowenien bewerben.

Slowenische Arbeitgeber verlangen nur sehr selten eine handschriftliche 
Bewerbung. Sollte dies dennoch der Fall sein, so sollte sie klar und prägnant 
sein und alle oben genannten Angaben enthalten. Die Bewerbung sollte 
kurz, direkt und professionell sein.
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Bei telefonischen Kontakten zu beachten
Nennen Sie der Ansprechperson auf der Seite des Arbeitgebers •	
den Grund für Ihren Anruf.
Bereiten Sie Fragen vor, die Sie dem Arbeitgeber stellen wollen.•	
Stellen Sie sich darauf ein, Fragen des Arbeitgebers zu Ihrer Person •	
zu beantworten – zu Ihrer Berufserfahrung, Ihren Fähigkeiten, 
Kenntnissen und Kompetenzen.
Seien Sie während des Telefongesprächs freundlich und entspannt.•	
Wichtig ist, dass Sie Ihr eigenes Anliegen vermitteln. Hören Sie •	
den Ausführungen Ihres Gesprächspartners genau zu. Machen 
Sie kurze Notizen zu dem Gespräch und beenden Sie es mit einer 
optimistischen und anregenden Bemerkung. 

Initiativbewerbung
Wenn Sie genau wissen, wie Ihre beruflichen Pläne aussehen, wenn Sie 
über Spezialkenntnisse und Kompetenzen verfügen, die in einem spezifi-
schen Unternehmen von Nutzen sein könnten, oder wenn es in Ihrem Beruf 
einen Arbeitskräfteüberhang gibt, sodass nur wenige Stellenanzeigen mit 
Ihrem Profil veröffentlicht werden, sollten Sie nicht auf eine Stellenanzeige 
warten, sondern eine sogenannte Initiativbewerbung verschicken. Über-
mitteln Sie diese Bewerbung an Unternehmen, für die Sie sich interessieren 
und bei denen Sie arbeiten wollen.

Da es schwierig ist, eine Initiativbewerbung zu verfassen, hier einige Vor-
schläge:

„Ich bin schon lange Kunde bei Ihnen und kenne Ihr Tätigkeitsfeld •	
sehr gut. Deshalb würde ich gerne in Ihrem Unternehmen arbei-
ten.“
„Vielleicht brauchen Sie in nächster Zeit einen neuen Mitarbeiter, •	
der über meine Erfahrungen und Fähigkeiten verfügt. Bitte gestat-
ten Sie mir, mich vorzustellen.“

Danach stellen Sie sich vor und beschreiben Ihre Ausbildung, Berufser-
fahrung, Kompetenzen, Leistungen und Fremdsprachenkenntnisse. Sie 
müssen dem Unternehmen erläutern, warum Sie glauben, dass Sie für das 
Unternehmen von Nutzen sein könnten.

Eine Initiativbewerbung beenden Sie wie eine normale Bewerbung: „Ich 
wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Gelegenheit geben würden, dies in ei-
nem Vorstellungsgespräch mit Ihnen zu besprechen.“
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Nach dem slowenischen Arbeitsrecht sind Arbeitgeber nicht verpflichtet, 
Initiativbewerbungen zu beantworten.

Als allgemeine Vorbereitung sollten die Bewerber:
eine Liste ihrer Leistungen – an der Universität, im Beruf, im sozia-•	
len und häuslichen Umfeld – erstellen;
Kenntnisse über das Tätigkeitsfeld des Arbeitgebers haben, da •	
erwartet wird, dass sie darüber recht gut Bescheid wissen;
über die in früheren Beschäftigungsverhältnissen erworbenen •	
Kompetenzen und praktischen Erfahrungen sprechen, um den 
Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass sie die einschlägigen 
Qualifikationen erworben haben;
realistische berufliche Zielsetzungen formulieren;•	
in der Lage sein, dies alles klar und wirkungsvoll zu vermitteln;•	
wichtige Etappen in der Berufslaufbahn festlegen, da dies ein •	
wesentlicher Teil des letzten Vorstellungsgesprächs ist und die 
Bewerber eine detaillierte und strukturierte Stellungnahme abge-
ben können sollten;
in bestimmten Fällen nachweisen können, dass sie eine uneinge-•	
schränkte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für Slowenien besit-
zen. 

Bewerber sollten sich darauf einstellen, dass ihnen Fragen zu ihren mittel- 
und langfristigen Karrierezielen gestellt werden. Dabei kommt es darauf 
an, dass Sie einen klaren Plan für ihre eigene Entwicklung haben. Manche 
slowenischen Personalverantwortlichen erwarten, dass Sie sich zu Ihren 
Gehaltsvorstellungen äußern. In einem slowenischen Bewerbungsver-
fahren sollten Sie damit rechnen, dass zwei Vorstellungsgespräche statt-
finden.

Wenn es in der Stellenanzeige verlangt wird, müssen der Bewerbung 
Kopien von schulischen und beruflichen Ausbildungsnachweisen sowie 
Nachweise über Kurse und Seminare beigefügt werden. In manchen Beru-
fen und für bestimmte Tätigkeiten werden notariell beglaubigte Originale 
verlangt. Wenn in der Stellenanzeige nicht ausdrücklich verlangt, ist ihre 
Vorlage freiwillig. Es ist auch möglich zu schreiben, dass Dokumente bei 
Bedarf nachgereicht werden. Wenn Bewerber zu einem Vorstellungsge-
spräch eingeladen werden, ist es ratsam, die Originaldokumente mitzu-
bringen. Wichtig ist der Nachweis von Sprachkompetenzen, Computer-
kenntnissen, Berufserfahrung und gegebenenfalls Ihrem Abschneiden in 
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Wettbewerben, an denen Sie teilgenommen haben. Referenzen werden 
erwartet.

Online-Bewerbungen werden zwar immer häufiger verwendet, aber Sie 
sollten sich nicht darauf verlassen, dass alle slowenischen Arbeitgeber die-
ses Verfahren nutzen. Arbeitsvermittlungen und manche Arbeitgeber, die 
ihre Stellenangebote online veröffentlichen, bieten die Möglichkeit, das 
Bewerbungsformular online auszufüllen. Auch auf der Website des slowe-
nischen Arbeitsamts können Arbeitsuchende ihren Lebenslauf einstellen, 
um die Arbeitgeber wissen zu lassen, dass sie dem Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung stehen. Sind mehrere geeignete Kandidaten vorhanden, wählt der 
Arbeitgeber den Qualifiziertesten aus. Die Lebensläufe der anderen Bewer-
ber kann er für spätere Stellenbesetzungen in seiner Datenbank speichern, 
um dann wieder Kontakt zu ihnen aufzunehmen.

Vor dem Antritt einer Stelle wird mit dem Arbeitgeber ein schriftlicher Ar-
beitsvertrag geschlossen. Arbeitsverträge können unbefristet oder befris-
tet geschlossen werden. Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Beschäftigten 
innerhalb von acht Tagen nach Arbeitsantritt bei einer obligatorischen 
Renten-, Invaliditäts-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung anzumel-
den. Außerdem müssen sie dem Arbeitnehmer innerhalb von 15 Tagen 
nach Arbeitsantritt eine Kopie der Anmeldung aushändigen.

Bei Bewerbungen auf nationaler Ebene endet die Bewerbungsfrist frühes-
tens fünf Tage nach dem Tag der Veröffentlichung des Stellenangebots. 
Suchen Arbeitgeber nach Beschäftigten aus anderen EU/EWR-Staaten, ist 
normalerweise eine Bewerbungsfrist von 30 Tagen vorgesehen.

Die Arbeitgeber nutzen die Bewerbungsformulare, um eine erste Auswahl-
liste von Kandidaten für ein Vorstellungsgespräch zu erstellen. Füllen Sie 
für jedes Unternehmen ein eigenes Bewerbungsformular aus; verwenden 
Sie keine Fotokopien, da jedes Unternehmen unterschiedliche Stellen-
anforderungen hat. Das Bewerbungsverfahren kann aus verschiedenen 
Tests und einem nachfolgenden Vorstellungsgespräch bestehen. Das Ar-
beitsrecht schreibt vor, dass der Arbeitgeber alle Bewerber innerhalb von 
acht Tagen nach der Auswahl des am besten geeigneten Kandidaten zu 
benachrichtigen hat; in der Praxis wird diese Vorschrift jedoch nicht immer 
eingehalten.
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So bereiten Sie sich auf das Vorstellungsgespräch vor2.	

Bei einem Vorstellungsgespräch ist es wichtig, rechtzeitig oder etwa 5-10 
Minuten früher zu erscheinen. Die Kleidung des Bewerbers sollte der Posi-
tion entsprechen, für die er sich bewirbt. Die Kommunikation während des 
Vorstellungsgesprächs sollte positiv und freundlich sein. Es wird erwartet, 
dass Sie die Originale der Kopien mitbringen, die Sie Ihrer Bewerbung bei-
gefügt haben.Es wird sehr begrüßt, wenn der Kandidat im Vorstellungsge-
spräch zeigt, dass er Kenntnisse über das Unternehmen besitzt.

In größeren Unternehmen werden die Gespräche in der Regel vom Perso-
nalleiter und vom Leiter der Abteilung, in der der Bewerber arbeiten wird, 
geführt. In kleineren Unternehmen führt normalerweise der Eigentümer 
das Gespräch. Rekrutiert der Arbeitgeber seine Beschäftigten über eine 
Arbeitsvermittlung, so führt in den Anfangsstadien des Einstellungsverfah-
rens eine Fachkraft dieser Agentur die Gespräche. Tests werden in der Regel 
in der Gruppe absolviert und von einem Psychologen sowie gegebenen-
falls einem anderen Personalverantwortlichen durchgeführt. Das Vorstel-
lungsgespräch ist normalerweise ein Einzelgespräch. Bei einer Gruppe von 
Kandidaten kann zunächst ein gemeinsames Treffen stattfinden, bei dem 
das Unternehmen und die Stellen vorgestellt werden. Danach werden Ein-
zelgespräche mit den Kandidaten geführt. Im Allgemeinen genügt dem 
Arbeitgeber ein Vorstellungsgespräch, um den richtigen Kandidaten aus-
zuwählen. In manchen Fällen sind jedoch ein oder zwei weitere Gespräche 
erforderlich. Das Vorstellungsgespräch dauert normalerweise etwa 15 Mi-
nuten. Es kann aber auch 15-30 Minuten in Anspruch nehmen.

Verbale Kommunikation:
Begrüßen Sie die Anwesenden, wenn Sie den Raum betreten.•	
Stellen Sie sich vor.•	
Versuchen Sie, sich die Namen der Gesprächspartner zu merken.•	
Hören Sie genau auf ihre Fragen und überlegen Sie sich die •	
Antworten.
Über persönliche Probleme (familiäre Probleme, finanzielle •	
Situation usw.) sollten Sie nicht sprechen.
Vermeiden Sie Formulierungen, die Sie unsicher erscheinen lassen, wie •	
z. B: vielleicht, ich weiß nicht, das muss ich mir erst überlegen usw.
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Sprechen Sie über gute Erfahrungen am Arbeitsplatz.•	
Zeigen Sie Interesse an der Stelle und am Unternehmen.•	
Sagen Sie nie etwas Negatives über frühere Arbeitgeber.•	

Nonverbale Kommunikation 
Wichtig: Treten Sie ruhig und sicher auf.•	
Ein fester Händedruck (aber nicht allzu fest) mit den Gesprächs-•	
partnern, wenn diese ihn von sich aus anbieten.
Halten Sie Blickkontakt, ohne zu starren.•	
Zeigen Sie einen freundlichen und positiven Gesichtsausdruck.•	
Setzen Sie sich, wenn Sie dazu aufgefordert werden, auf den •	
angebotenen Platz.
Achten Sie auf die Körpersprache des Gesprächspartners.•	
Trinken Sie nichts und rauchen Sie nicht – auch dann nicht, wenn •	
es Ihnen angeboten wird (ein nichtalkoholisches Getränk können 
Sie annehmen).
Kaugummi kauen während des Vorstellungsgesprächs ist inak-•	
zeptabel.
Während des Vorstellungsgesprächs sollten Sie keine Sonnenbrille •	
tragen.

Im Einzelgespräch stellen sich die Gesprächspartner zunächst einmal 
vor. Dem folgt eine kurze Präsentation des Unternehmens und der Stelle 
(wenn dies nicht bereits zuvor in der Gruppe stattgefunden hat). Danach 
kann der Arbeitgeber mit dem Kandidaten ein Gespräch zur weiteren 
Information und Klärung der Angaben in den Bewerbungsunterlagen 
führen. In dieser Phase kann der Bewerber die Originale der Dokumente 
vorlegen, die er seiner Bewerbung als Kopien beigefügt hat. Danach kann 
der Arbeitsuchende bei Bedarf Fragen stellen. Zum Abschluss informiert 
der Gesprächspartner den Bewerber über die weiteren Schritte des Be-
werbungsverfahrens.

Vorstellungsgespräche finden normalerweise in einer sachlichen Atmo-
sphäre statt. Der Arbeitgeber kann alle weiter unten aufgeführten Fragen 
stellen und tut dies normalerweise auch. as gesamte Vorstellungsgespräch 
sollte in einer professionellen Atmosphäre stattfinden und von einer pro-
fessionellen Einstellung beider Seiten geprägt sein. Der Bewerber muss 
nur Fragen beantworten, die im Hinblick auf seine berufliche Qualifikation 
von Belang sind. Er muss über alle grundlegenden Informationen über das 
Unternehmen verfügen und vor allem seine wichtigsten Tätigkeitsfelder 
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kennen. Für Bewerber ist es äußerst ratsam, vor dem Vorstellungsgespräch 
die Internetseite des Unternehmens zu besuchen.

Häufig gestellte Fragen:: 
Verfügen Sie über Berufserfahrung in vergleichbaren Bereichen?•	
Welche Abschlüsse haben Sie?•	
Was war Ihre letzte Stelle?•	
Was wissen Sie über unser Unternehmen?•	

Heikle Fragen:
Erzählen Sie etwas über sich.•	
Warum sollten wir unter allen Bewerbern gerade Sie auswählen?•	
Warum sind Sie für uns der richtige Kandidat?•	
Beschreiben Sie Ihre Schwächen.•	
Beschreiben Sie Ihre Stärken.•	
Haben Sie den für Sie richtigen Beruf gewählt?•	
Warum wollen Sie die Stelle wechseln?•	
Haben Sie Fragen an uns?•	

Handeln Sie Ihre Vergütung aus3.	

Ein Arbeitgeber bietet Ihnen eine Stelle (einen Arbeitsvertrag) an, und Sie 
können die Arbeitsbedingungen aushandeln. Ihre Verhandlungsposition 
ist besser, wenn es in Ihrer Sparte einen Arbeitskräftemangel gibt oder 
wenn Sie über Spezialkompetenzen verfügen. Obwohl jedes Unterneh-
men eine eigene Vergütungssystematik hat, lässt sich die Vergütung bei 
manchen Stellen auch aushandeln. Einem ungeschriebenen Gesetz zu-
folge sollte in einem Vorstellungsgespräch der Arbeitgeber und nicht der 
Bewerber die Frage des Gehalts ansprechen. Sie können dann die Spanne 
(Untergrenze und Obergrenze) nennen, die Sie für angemessen halten.

Die Vergütung für eine Beschäftigung auf der Grundlage des Arbeitsver-
trags setzt sich zusammen aus dem eigentlichen Lohn oder Gehalt und 
wahrscheinlich anderen Formen der Vergütung, sofern sie tarifvertraglich 
festgelegt sind. Die Vergütung besteht aus dem Grundlohn oder -gehalt, 
einem Teil der Vergütung auf Leistungsbasis und Zusatzleistungen. Sie wird 
pro Monat angegeben. Urlaubsgeld und Jahresprämien sind in der ange-
gebenen Vergütung mit eingeschlossen.
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Vor dem Vorstellungsgespräch sollte der Bewerber Anschrift und Standort 
des Arbeitgebers überprüfen. Pünktlichkeit ist besonders wichtig. Wenn 
Sie zu spät kommen, macht das beim Arbeitgeber einen sehr schlechten 
Eindruck. Die meisten Arbeitgeber sind nicht bereit, einen Bewerber ein-
zustellen, der unpünktlich zum Vorstellungsgespräch erscheint. Rechnen 
Sie also auch unerwartete Verzögerungen mit ein. Andererseits sollten Sie 
auch nicht mehr als 5-10 Minuten früher als vereinbart erscheinen. Diese 
Zeit reicht aus, um sich zu sammeln und einen ersten Eindruck von dem 
Unternehmen zu gewinnen.

Sie brauchen Ihr Erscheinen zum Vorstellungsgespräch nicht zu bestätigen, 
es sei denn, dies wird in der Einladung verlangt. Wenn Sie am Tag oder zu 
der Uhrzeit des Vorstellungsgesprächs verhindert sind, können Sie anrufen 
und sich entschuldigen. In diesem Fall erhalten Sie einen neuen Termin. Es 
empfiehlt sich nicht, den Termin mehr als einmal zu verschieben.

In Slowenien werden meistens persönliche Vorstellungsgespräche geführt. 
Manche Arbeitgeber nutzen bei der Auswahl potenzieller Mitarbeiter auch 
die neuen Kommunikationsmedien.

Brauchen Sie Referenzen?4.	

Referenzpersonen können Ihr früherer Arbeitgeber, ein Universitätspro-
fessor oder -dozent oder der Leiter eines beruflichen Fortbildungskurses 
sein. Ihre Verwandten eignen sich nicht als Referenzpersonen. Von Refe-
renzpersonen wird erwartet, dass sie entweder ein Empfehlungsschrei-
ben verfassen oder ihre Kontaktdaten angeben, damit potenzielle Arbeit-
geber sie anrufen und fragen können, welchen Eindruck sie von Ihnen 
haben.

Wenn Sie sich in Slowenien bewerben, müssen Sie einen Lebenslauf vorle-
gen. Fügen Sie Kopien von Zeugnissen und Qualifikationsnachweisen bei, 
und geben Sie Ihre Referenzen an. Empfehlungsschreiben sind nicht obli-
gatorisch, werden aber begrüßt und können sehr hilfreich sein.

Wenn für eine bestimmte Stelle ein Führungszeugnis erforderlich ist, wird 
dies in der Stellenbeschreibung angegeben. Ein Führungszeugnis wird in 
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der Regel für Stellen in der Regierung, in der öffentlichen Verwaltung, bei 
der Polizei und in Sicherheitsdiensten verlangt.

So hinterlassen Sie einen guten Eindruck5.	

Wenn Sie die Kleidung für Ihr Vorstellungsgespräch aussuchen, sollten Sie 
darauf achten, dass sie geschäftsmäßig aussieht (d. h. zur Kleiderordnung 
der angestrebten Stelle passt), denn der erste Eindruck ist besonders wich-
tig. Außerdem sollte Ihre Kleidung unbedingt ordentlich und sauber sein. 
Ihre Schuhe sollten in einem guten Zustand sein, und Sie sollten ordentlich 
frisiert sein. Make-up und Schmuck sollten dezent sein. Denken Sie daran, 
dass eine gut aussehende und angemessene Kleidung ein Kompliment an 
die Person(en) ist, mit der/denen Sie sich treffen.

Meist kündigt der Arbeitgeber an, er werde sich beim Bewerber melden und 
ihn über seine Entscheidung informieren. Nach dem Vorstellungsgespräch 
sollten Sie sich umgehend Notizen machen, damit Sie die entscheidenden 
Einzelheiten nicht vergessen. Dies hilft Ihnen, das Vorstellungsgespräch zu 
bewerten und Ihre kommunikativen Kompetenzen zu verbessern.

Sie können dem Personalverantwortlichen einen Dankesbrief schicken. 
Dieses Schreiben sollte kurz sein, aber noch einmal Ihr Interesse und Ihr 
Zutrauen zu Ihren Qualifikationen zum Ausdruck bringen. Hat der Arbeit-
geber im Vorstellungsgespräch angekündigt, dass er Sie innerhalb einer 
Woche informieren wird, können Sie nach einer Woche – aber nicht früher 
– anrufen. Ein weiteres Treffen des Bewerbers und des Arbeitgebers für 
eine Bewertung ist nicht üblich.

Zeigen Sie Persönlichkeit und seien Sie ehrlich. Sie sollten Ihrem Gesprächs-
partner nicht ins Wort fallen. Erscheinen Sie nicht verspätet zum Vorstel-
lungsgespräch. Vor dem Vorstellungsgespräch sollten Sie Ihr Mobiltelefon 
ausschalten. Sie sollten über sich selbst nie Angaben machen, die nicht der 
Wahrheit entsprechen (Kompetenzen, Qualifikationen, Erfahrung), und Sie 
sollten nie etwas Schlechtes über ihre früheren Arbeitgeber sagen.
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Slowakei

Amtssprache		  Slowakisch
Staatsform		  Parlamentarische 
			   Republik
Fläche			   49 035 km²
Hauptstadt		  Pressburg
Währung			   EUR
EU- oder EWR-Mitglied	 EU
Telefonvorwahl		  + 421
Internet-Ländercode		  .sk

In der Slowakei übliche Bewerbungsverfahren1.	

Der Arbeitsuchende bewirbt sich um eine Stelle, dann wird er vom Ar-
beitgeber zum Vorstellungsgespräch eingeladen, und der Arbeitgeber 
teilt ihm anschließend mit, ob er die Stelle bekommt oder nicht. Die 
Dauer dieses Verfahrens hängt von den Erfordernissen des Arbeitge-
bers ab. Es dauert mindestens zwei Wochen, kann aber auch einen Mo-
nat oder länger in Anspruch nehmen.

Die erste Kontaktaufnahme erfolgt nach den Anweisungen des Arbeit-
gebers in der Stellenanzeige. Richten Sie sich nach seinen Vorgaben.

Sie sollten nicht an verschiedene Arbeitgeber dieselbe Bewerbung 
schicken, sondern für jeden Arbeitgeber eine individuelle Bewerbung 
verfassen. Der Inhalt einer per E-Mail geschickten Bewerbung ist iden-
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tisch mit dem einer handgeschriebenen Bewerbung. Üblicherweise 
werden Bewerbungen auf dem Computer geschrieben. Sie enthalten 
eine Erklärung, warum der Bewerber im jeweiligen Unternehmen ar-
beiten möchte, einen beigefügten Lebenslauf, eventuell ein Foto und 
eine Kopie Ihres Abschlusszeugnisses. Seien Sie bei Ihren Kontakten 
mit dem Arbeitgeber freundlich und zuvorkommend.

Handelt es sich um eine fachlich spezialisierte Stelle, wird erwartet, dass 
Sie sich auf dem jeweiligen Spezialgebiet auskennen. In diesem Fall 
kann es sein, dass Sie zu einem Test aufgefordert werden, in dem die 
Fachkompetenzen geprüft werden. Erfordert die Stelle keine Spezial-
kenntnisse, wird von Ihnen erwartet, dass Sie sich arbeitswillig zeigen.

Das Bewerbungsverfahren endet damit, dass Sie die Beschäftigung auf-
nehmen oder darüber informiert werden, dass Sie abgelehnt wurden. 
In manchen Fällen kann Ihnen der Arbeitgeber unmittelbar nach dem 
Vorstellungsgespräch Bescheid geben; doch in den meisten Fällen teilt 
er Ihnen das Ergebnis des Bewerbungsverfahrens schriftlich mit.

So bereiten Sie sich auf das Vorstellungsgespräch vor2.	

Wichtig ist der erste Eindruck, den ein Arbeitsuchender hinterlässt; dies 
gilt vor allem für sein Äußeres. Der Arbeitgeber muss herausfinden, 
ob der Bewerber wirklich an einer Stelle interessiert ist und ob er über 
fachliche Qualifikationen und Kenntnisse verfügt.

In den meisten Fällen beginnt der Arbeitgeber das Gespräch damit, dass 
er das Unternehmen vorstellt und erläutert, was von dem neuen Mitar-
beiter erwartet wird. Danach fordert er den Bewerber auf, seine Gründe 
für das Interesse an der Stelle und seine Kenntnisse und Kompetenzen 
zu beschreiben. Der Arbeitgeber kann den Bewerber auch auffordern, 
einen Test zu absolvieren oder bestimmte Formulare auszufüllen. Am 
Ende des Vorstellungsgesprächs kann der Arbeitgeber dem Bewerber 
Gelegenheit geben, selbst Fragen zu stellen. Die Atmosphäre ist nicht 
zwanglos, sondern eher förmlich; daher sollten Sie auch auf Ihre Wort-
wahl achten. Der größte Teil des Vorstellungsgesprächs betrifft berufli-
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che Fragen. Persönliche Aspekte sind für den Arbeitgeber weniger in-
teressant. Das Verhältnis liegt bei maximal 80 % (berufliche Themen) zu 
20 % (nicht berufsbezogene Themen). Es empfiehlt sich, möglichst gut 
informiert zu sein, damit der Arbeitgeber sehen kann, dass der Bewer-
ber wirklich an der Stelle interessiert ist. Es ist ratsam, zumindest über 
das Tätigkeitsfeld des Unternehmens informiert zu sein.

Handeln Sie Ihre Vergütung aus3.	

Der Arbeitsuchende hat nicht viel Spielraum für Vertragsverhandlun-
gen, denn der Vertrag wird vom Arbeitgeber vorab aufgesetzt, und der 
Arbeitsuchende kann ihm nur zustimmen oder ihn ablehnen. In man-
chen Fällen können Sie die Vergütung aushandeln. Die häufigsten frei-
willigen Leistungen sind z. B. eine Unterkunft, ein Firmenwagen oder 
ein Mobiltelefon.

Es kann vorkommen, dass Sie gebeten werden, einen Probetag zu 
absolvieren. Da dies nicht legal ist, können Sie ablehnen; nur kann es 
dann passieren, dass der Arbeitgeber Sie nicht einstellt, weil er dies als 
mangelnde Kooperationsbereitschaft ansieht. 

Brauchen Sie Referenzen?4.	

In manchen Fällen ja: Manche Arbeitgeber beziehen sie in ihre Ent-
scheidung mit ein. Referenzen erhalten Sie hauptsächlich von früheren 
Arbeitgebern. Referenzen sollten die Dauer der Beschäftigung be-
stätigen, die Arbeit des Arbeitsuchenden bewerten und ihn anderen 
Arbeitgebern empfehlen. Erforderlich sind Kopien von Abschlusszeug-
nissen. In manchen Fällen müssen Sie der Bewerbung beigefügt wer-
den, in anderen genügt es, sie zum Vorstellungsgespräch mitzubrin-
gen. Beachten Sie, dass Lehrkräfte und Personen, die mit Waffen oder 
gefährlichen Stoffen umgehen, ein Führungszeugnis brauchen.
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So hinterlassen Sie einen guten Eindruck5.	

Dies hängt von der Stelle ab, um die sich ein Arbeitsuchender bewirbt. 
Grundsätzlich gilt, dass Sie ordentlich, sauber und korrekt gekleidet 
sein sollten. Wenn es um eine Angestelltenposition geht, sollten Sie 
einen Anzug (Männer) bzw. ein Kostüm (Frauen) tragen.Schmuck ist 
akzeptabel, sollte aber nicht aufdringlich sein und sich auf wenige Teile 
beschränken. 
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Amtssprache		  Finnisch, Schwedisch
Staatsform		  Präsidialrepublik
Fläche			   338 145 km²
Hauptstadt		  Helsinki
Währung			   EUR
EU- oder EWR-Mitglied	 EU
Telefonvorwahl		  + 358
Internet-Ländercode		  .fi / .ax

Finnland

In Finnland übliche Bewerbungsverfahren1.	

Ein Bewerbungsverfahren umfasst in der Regel die folgenden Schritte:
1) �Veröffentlichung einer Stellenanzeige auf der Website des finnischen 

Arbeitsamtes, einer privaten Arbeitsvermittlung oder in einer Zeitung 
(Arbeitgeber),

2) ��Bewerbung auf die freie Stelle (Arbeitnehmer),
3) �Erstellung einer Auswahlliste mit den 3-10 besten Kandidaten (Arbeit-

geber),
4) �Auswahl des besten Kandidaten für die freie Stelle und Information aller 

Bewerber über das Ergebnis des Bewerbungsverfahrens per Brief oder 
E-Mail (Arbeitgeber).

Während des Bewerbungsverfahrens müssen der Arbeitsuchende und der 
Arbeitgeber die Fristen einhalten.

Nach dem Eingang der Bewerbungen lädt der Arbeitgeber die am besten 
geeigneten Kandidaten zu einem Vorstellungsgespräch ein, normalerweise 
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innerhalb von ein oder zwei Wochen nach Ende der Bewerbungsfrist. Der 
Arbeitgeber schlägt einen Termin für ein Vorstellungsgespräch vor, dem Sie 
zustimmen müssen. Es kann sein, dass der Arbeitgeber bereits nach dem 
Vorstellungsgespräch mit den 3-10 besten Kandidaten eine Entscheidung 
trifft. Wenn nicht, werden weitere Vorstellungsgespräche oder Eignungs-
tests durchgeführt. Wenn der Arbeitgeber seine Entscheidung getroffen 
hat, informiert er in der Regel alle Bewerber schriftlich über das Ergebnis.

Wie viel Zeit zwischen der Veröffentlichung eines Stellenangebots und 
dem Antritt der Beschäftigung vergeht, hängt weitgehend vom Arbeitge-
ber und von der Stelle ab. Bei internationalen Stellenbesetzungen müssen 
Sie damit rechnen, dass zwischen der Veröffentlichung des Stellenange-
bots und dem Tag, an dem Sie Ihre Arbeit aufnehmen können, eine längere 
Zeitspanne liegt.

Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Bewerbung sorgfältig ausfüllen. Wenn sie 
nicht vollständig ist, kann es passieren, dass sie nicht berücksichtigt wird. 
Der Arbeitgeber bekommt wahrscheinlich Hunderte von Bewerbungen. 
Bemühen Sie sich, aus den übrigen Bewerbern positiv herauszustechen. 
Das Anschreiben sollte nicht länger als eine Seite sein. Legen Sie in diesem 
Schreiben kurz dar, warum Sie für die freie Stelle der beste Kandidat wären. 
Geben Sie ein oder zwei Referenzen und deren Kontaktdaten an; der Ar-
beitgeber möchte sie eventuell anrufen, um sich über Sie als Arbeitnehmer 
zu erkundigen. Denken Sie an die Unterschrift.

Fügen Sie Ihrer Bewerbung Ihren Lebenslauf bei. Denken Sie daran, Ihren 
Lebenslauf zu aktualisieren. In Ihrem Lebenslauf sollten Sie Ihre Berufser-
fahrung in umgekehrt chronologischer Reihenfolge aufführen, d.  h., Sie 
geben zunächst Ihre aktuellste Beschäftigung an und stellen die älteste 
Information an das Ende. Ihr Lebenslauf sollte nicht länger als zwei DIN-A4-
Seiten sein. Fügen Sie ein Foto bei, vor allem, wenn Sie sich im Dienstleis-
tungssektor bewerben.

Wenn Sie sich telefonisch bewerben wollen, sollten Sie das Gespräch vor-
bereiten. Überlegen Sie genau, warum Sie sich auf die fragliche Stelle be-
werben, warum Sie für die Stelle ausgewählt werden sollten, und besuchen 
Sie die Website des Unternehmens, um sich genauer über sein Tätigkeits-
feld zu informieren. Sprechen Sie deutlich und versuchen Sie, entspannt 
zu sein.
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Bevor Sie das Unternehmen mit einer Initiativbewerbung kontaktieren, 
sollten Sie einen Blick auf seine Homepage werfen, um herauszufinden, 
welche Karrieremöglichkeiten Sie dort eventuell haben und wie der Ar-
beitgeber normalerweise sein Personal rekrutiert. Wenn der Arbeitgeber 
ein elektronisches Formular für Initiativbewerbungen hat, sollten Sie es ver-
wenden. Wenn nicht, können Sie ihn per E-Mail oder Telefon kontaktieren. 
Wenn Sie den ersten Kontakt per E-Mail aufnehmen, sollten Sie nach etwa 
einer Woche in dem Unternehmen anrufen und fragen, ob die Personal-
verantwortlichen Ihre E-Mail erhalten haben und Zeit hatten, sie zu prüfen.

So bereiten Sie sich auf das Vorstellungsgespräch vor2.	

Der Arbeitgeber erwartet von Ihnen, dass Sie alle Dokumente übermitteln, 
die in Ihrer Bewerbung erwähnt sind. Unvollständige Bewerbungen werden 
in der Regel nicht berücksichtigt. Manche Arbeitgeber erwarten, dass man 
vor dem Absenden der Bewerbung telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit 
ihnen aufnimmt, um weitere Einzelheiten zu klären. Diese Kontaktaufnahme 
betrachten sie als Zeichen Ihres Interesses. Andere Arbeitgeber hingegen 
haben keine Zeit für die Beantwortung telefonischer Anfragen oder E-Mails 
und erwarten von Stellensuchenden nicht, dass sie Kontakt aufnehmen.

Fügen Sie der Bewerbung, sofern verlangt, Kopien Ihrer wichtigsten schuli-
schen und beruflichen Ausbildungsnachweise bei. Bringen Sie zum Vorstel-
lungsgespräch Ihre Originale mit.

Lesen Sie die Stellenanzeige genau durch, um eventuell zu erfahren, wie das 
Bewerbungsverfahren abläuft. Enthält sie keine entsprechenden Angaben, 
werden Sie im Vorstellungsgespräch über das weitere Vorgehen informiert. 
Wenn Sie nicht zum Vorstellungsgespräch gebeten werden, können Sie etwa 
zwei Wochen nach Ablauf der Bewerbungsfrist Kontakt zu dem Arbeitgeber 
aufnehmen.

Im Allgemeinen können auf eine freie Stelle Dutzende oder sogar Hunderte 
von Bewerbungen kommen. Daher haben die Arbeitgeber keine Zeit, die Be-
werber häufiger zu kontaktieren, und sie mögen es auch nicht, wenn Kandi-
daten immer wieder anrufen. In einem solchen Fall sollten Sie warten, bis der 
Arbeitgeber Kontakt zu Ihnen aufnimmt. Viele freie Stellen werden aber auch 
sehr rasch besetzt und oft dem ersten geeigneten Kandidaten angeboten.
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Vor allem in kleineren Unternehmen gibt es eventuell nicht genug Perso-
nal, um die freien Stellen zu inserieren, die Bewerbungen zu bearbeiten, die 
Vorstellungsgespräche zu organisieren usw. Daher lohnt es sich, direkt mit 
dem Arbeitgeber Kontakt aufzunehmen und sich auf eigene Initiative auf 
eine Stelle zu bewerben. 

Bevor Sie zum Vorstellungsgespräch gehen, sollten Sie sicherstellen, dass 
Sie etwas über den Arbeitgeber wissen, indem Sie z. B. die Website des 
Unternehmens besuchen. Bereiten Sie möglichst einige Fragen über die 
freie Stelle und das Unternehmen vor – das zeigt, dass Sie wirklich an der 
Stelle interessiert sind. Rufen Sie sich ins Gedächtnis, warum Sie sich auf 
die Stelle bewerben und was Ihre Stärken sind. Nehmen Sie die neuesten 
und wichtigsten beruflichen und schulischen Ausbildungsnachweise und 
einen Lebenslauf mit.

Der Arbeitgeber achtet im Allgemeinen auf Ihr gesamtes Erscheinungsbild 
und Ihr Auftreten; Sie sollten also saubere, konservative Kleidung tragen 
und gute Umgangsformen haben. Der Arbeitgeber leitet das Gespräch 
und stellt die Fragen. Normalerweise sind bei einem Vorstellungsgespräch 
mindestens zwei Personen aus dem Unternehmen anwesend, um zu einer 
objektiveren Beurteilung zu gelangen. Sie sollten in der Regel eine halbe 
bis eine ganze Stunde für das Vorstellungsgespräch einplanen. Bleiben Sie 
während des Vorstellungsgesprächs ruhig und sprechen Sie deutlich. Le-
gen Sie dar, was Sie erreicht haben, aber seien Sie nicht allzu selbstbewusst. 
Es ist wichtig, dass Sie Ihr Interesse an der Stelle bekunden, indem Sie sich 
aktiv beteiligen, genau zuhören und um Erläuterungen bitten, wenn Sie 
nicht verstehen, was der Arbeitgeber meint. Denken Sie auch daran, Blick-
kontakt zu halten. Sie sollten den Personalverantwortlichen nicht unterbre-
chen. Ein Getränk (Kaffee) können Sie während des Treffens annehmen; Sie 
selbst sollten dem Arbeitgeber jedoch nichts anbieten. Seien Sie vor allem 
ehrlich und kritisieren Sie frühere Arbeitgeber nicht.

Pünktlichkeit ist wirklich sehr wichtig; es wird erwartet, dass Sie rechtzei-
tig zu dem Gespräch erscheinen. In der Regel beginnt das Vorstellungs-
gespräch damit, dass sich alle Anwesenden per Handschlag begrüßen. 
Danach gibt der Arbeitgeber eine Einführung zu der Stelle und zum Un-
ternehmen. Der erste Eindruck ist wichtig; daher sollten Sie bei der Vorstel-
lung deutlich Ihren Namen nennen und zu den Anwesenden Blickkontakt 
aufnehmen. Bevor Fragen an Sie gestellt werden, wird in der Regel erwar-
tet, dass Sie etwas über sich selbst mitteilen – warum Sie sich auf die Stelle 
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beworben haben und warum Sie der Meinung sind, Sie seien der Richtige 
für die Stelle. Am Ende des Gesprächs haben Sie Gelegenheit, Fragen zu 
stellen, die noch nicht angesprochen wurden.

In Finnland verlaufen Vorstellungsgespräche im Allgemeinen reibungslos 
und in einer zwanglosen Atmosphäre. Wundern Sie sich aber nicht über 
eventuelle Gesprächspausen, in denen sich der Personalverantwortliche 
Notizen macht.

Wenn Sie aufgefordert werden, einen psychologischen Test oder einen 
Eignungstest zu absolvieren, können Sie dies als gutes Zeichen werten, 
denn das heißt, dass Sie zu den besten Kandidaten gehören. Auf die Tests 
können Sie sich nicht wirklich vorbereiten. Am besten, Sie schlafen in der 
Nacht davor aus und sind sich selbst gegenüber ehrlich. Geben Sie nicht 
vor, anders zu sein als Sie sind.

Für den Arbeitgeber ist es wichtig, etwas über Ihren beruflichen Hinter-
grund und Ihre Fähigkeiten sowie Ihre bisherige Berufserfahrung heraus-
zufinden. Er will aber auch wissen, was für ein Mensch Sie sind, welche 
Stärken und Schwächen Sie haben und wie Ihr früherer Arbeitgeber Sie als 
Mitarbeiter beschreiben würde. Wahrscheinlich müssen Sie auch Fragen 
dazu beantworten, wie Sie auf Stress und enge Termine reagieren und wie 
Sie mit schwierigen Situationen umgehen.

Eine der ersten Fragen, die der Arbeitgeber Ihnen stellen wird, betrifft Ihre 
Motivation, d. h. die Frage, warum Sie sich auf die Stelle bewerben und war-
um man Sie auswählen sollte. Stellen Sie sich darauf ein, Ihre Motivation für 
die Stelle darzulegen, und erstellen Sie eine Liste Ihrer größten beruflichen 
und persönlichen Stärken.

Das Antidiskriminierungsgesetz und die Vorschriften über die Beschäftigung im 
öffentlichen Sektor enthalten Antidiskriminierungsbestimmungen, die in der 
Arbeitswelt eingehalten werden müssen. Darüber hinaus enthält das Gesetz 
über die Gleichberechtigung von Männern und Frauen (Gleichstellungsgesetz) 
Vorschriften zur Chancengleichheit. Diskriminierung in Stellenanzeigen, bei der 
Auswahl von Beschäftigten oder im Arbeitsvertrag wird als Diskriminierung am 
Arbeitsplatz bestraft. Das Antidiskriminierungsgesetz verbietet Diskriminierung 
aufgrund von Alter, ethnischer oder nationaler Herkunft, Staatsangehörigkeit, 
Sprache, Religion, politischer Einstellung, Gesundheitszustand, Behinderung, 
sexueller Orientierung und anderen persönlichen Merkmalen.
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Der Bewerber muss im Allgemeinen keine Fragen zu seiner religiösen oder 
politischen Einstellung, zu Krankheiten, Schwangerschaft, Familienpla-
nung oder Gewerkschaftsaktivitäten beantworten. Arbeitgeber können 
genaue Auskünfte über den Gesundheitszustand verlangen, wenn ein gu-
ter Gesundheitszustand als Voraussetzung für die mit der fraglichen Stelle 
verbundenen Aufgaben unabdingbar ist.

Wenn Sie im Vorstellungsgespräch einen guten Eindruck hinterlassen 
wollen, sollten Sie vor dem Gespräch die Website des Unternehmens be-
suchen, um sicherzugehen, dass Sie die wichtigsten Fakten über das Un-
ternehmen kennen.

Folgende Fragen werden im Vorstellungsgespräch häufig gestellt:
Beschreiben Sie sich selbst in wenigen Sätzen.•	
Warum bewerben Sie sich auf diese Stelle?•	
Warum halten Sie sich für den besten Kandidaten für diese Stelle?•	
Nennen Sie drei Ihrer Stärken und Schwächen.•	
Welche Erwartungen verbinden Sie mit dieser Stelle?•	
Was wissen Sie über das Unternehmen und seine Produkte?•	
Was ist Ihre derzeitige Beschäftigung?•	
Wie sieht Ihre familiäre Situation aus?•	
Wie gehen Sie mit Belastungssituationen um?•	
Arbeiten Sie gern im Team? Können Sie selbstständig arbeiten?•	
Was sind Ihre Pläne für die Zukunft, und wie wollen Sie Ihre Ziele •	
erreichen?

Normalerweise informiert Sie der Arbeitgeber am Ende des Vorstellungsge-
sprächs über das weitere Verfahren und sagt Ihnen, wann Sie das Ergebnis er-
halten/über weitere Schritte informiert werden. Wenn der Arbeitgeber nach ein 
oder zwei Wochen noch keinen Kontakt zu Ihnen aufgenommen hat, können 
Sie telefonisch oder per E-Mail nachfragen. Wenn Sie nicht ausgewählt wurden, 
können Sie den Arbeitgeber kontaktieren und eine Rückmeldung zu Ihrem Vor-
stellungsgespräch und Ihrer Bewerbung erbitten.

Handeln Sie Ihre Vergütung aus3.	

In Finnland stützen sich Arbeitsverträge auf Tarifverträge. Fast jeder Sektor 
hat seinen eigenen Tarifvertrag. In vielen Bereichen können Sie dennoch Ihr 
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Gehalt aushandeln. Ist für die Stelle keine fixe Vergütung festgelegt, wird der 
Arbeitsuchende in der Regel aufgefordert, in der Bewerbung seine Gehalts-
vorstellungen anzugeben.

Wie oben erwähnt, ist bereits in der Stellenanzeige angegeben, ob das Ge-
halt verhandelbar ist. Die Vergütung ist gewöhnlich als Stundenlohn oder 
Monatsgehalt angegeben. Das Urlaubsgeld ist gesetzlich geregelt. In einigen 
Bereichen oder Unternehmen (vor allem in Führungspositionen) können Jah-
resprämien ausgehandelt werden. Diese Prämien sind an die Leistungen des 
Stelleninhabers gebunden.

Häufige Zusatzleistungen sind in Finnland Essensgutscheine, Sportgutscheine 
(mit denen man viele Sporteinrichtungen zu ermäßigten Preisen nutzen kann) 
und eine betriebliche Krankenversicherung. In einigen Unternehmen ist es 
auch üblich, einen Mietwagen zur Verfügung zu stellen. Einige Vergünstigun-
gen sind verhandelbar. Sprechen Sie mit Ihrem neuen Vorgesetzten; er kann 
Ihnen sagen, wer für Verhandlungen über Zusatzleistungen zuständig ist.

Für den Beginn des Arbeitsvertrags kann eine Probezeit vereinbart werden. 
Diese Probezeit sollte nicht länger als vier Monate dauern. Während der Probe-
zeit können beide Seiten den Arbeitsvertrag fristlos kündigen. Vereinbart der 
Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer spezielle Schulungsmaßnahmen, darf die 
Probezeit höchstens sechs Monate dauern.

Nach dem Abschluss des Bewerbungsverfahrens werden normalerweise alle 
Bewerber per Brief oder E-Mail über das Ergebnis informiert. 

Brauchen Sie Referenzen?4.	

Referenzen werden normalerweise von früheren Arbeitgebern gegeben. Bei 
Studierenden oder Absolventen kann die Referenzperson auch eine Lehrkraft 
sein, z. B. der Betreuer der Abschlussarbeit. Bevor Sie die Namen der Referenz-
personen und ihre Kontaktdaten in Ihre Bewerbung/Ihren Lebenslauf aufneh-
men, sollten Sie sich vergewissern, dass diese Sie auch tatsächlich empfehlen 
wollen. Es ist üblich, dass Referenzen verlangt werden. Sie sollten entweder in 
Ihrer Bewerbung oder Ihrem Lebenslauf einige Referenzpersonen angeben, zu 
denen der Arbeitgeber Kontakt aufnehmen kann. Manche Arbeitgeber fordern 
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die Bewerber auf, der Bewerbung Kopien von Empfehlungsschreiben beizufü-
gen. Bringen Sie die Empfehlungsschreiben zum Vorstellungsgespräch mit, da 
viele Arbeitgeber sie gern genauer prüfen wollen.

Fügen Sie Ihrer Bewerbung nur dann Kopien Ihrer Abschlusszeugnisse bei, 
wenn dies im Stellenangebot angegeben ist. Bringen Sie die Originale der Ab-
schlusszeugnisse mit zum Vorstellungsgespräch, da der Arbeitgeber sie even-
tuell genauer prüfen will.

Bei einigen freien Stellen müssen Sie ein Führungszeugnis vorlegen. Wenn dies 
der Fall ist, wird es üblicherweise im Stellenangebot erwähnt. Ein Führungs-
zeugnis ist z. B. für Arbeitnehmer, die mit Minderjährigen arbeiten (sofern der 
Arbeitsvertrag länger als drei Monate läuft), und für Beschäftigte in Justizvoll-
zugsanstalten erforderlich. Die Vorlage des Führungszeugnisses ist erst dann 
erforderlich, wenn der Bewerber für eine Stelle angenommen wurde.

So hinterlassen Sie einen guten Eindruck5.	

In Finnland ist Pünktlichkeit die Regel, und zwar sowohl für den Bewerber als 
auch für den Arbeitgeber. Es empfiehlt sich, die Teilnahme am Vorstellungs-
gespräch zu bestätigen; gleichzeitig können Sie sich Ort und Zeit bestätigen 
lassen. Wenn Sie die Stelle haben wollen, dürfen Sie das Vorstellungsgespräch 
nicht verpassen, es sei denn, Sie werden krank. Aber auch in diesem Fall müssen 
Sie den Arbeitgeber möglichst frühzeitig informieren. Die meisten Arbeitgeber 
bevorzugen ein persönliches Gespräch, in einigen Fällen kann ein Vorstellungs-
gespräch aber auch per Videokonferenz geführt werden.

Kleiden Sie sich ordentlich und angemessen. Normalerweise genügt lässig-
elegante Kleidung. In der Geschäftswelt tragen Männer jedoch meist einen 
Anzug. Tragen Sie einfachen Schmuck, um einen guten, ordentlichen Eindruck 
zu vermitteln.



207

Schweden

Amtssprache		  Schwedisch
Staatsform		  Konstitutionelle 
			   Monarchie
Fläche			   449 964 km²
Hauptstadt		  Stockholm
Währung			   Schwedische Krone (SEK)
EU- oder EWR-Mitglied	 EU
Telefonvorwahl		  + 46
Internet-Ländercode		  .se

In Schweden übliche Bewerbungsverfahren1.	

Häufig erfolgt die Suche nach interessanten Arbeitgebern und Stellen 
über die Website der Unternehmen. Dies gilt insbesondere für die IT- 
und Finanzbranche sowie andere qualifizierte Bereiche. Je geringer 
das Qualifikationsniveau der Stelle, desto eher ist das schwedische 
Arbeitsamt an der Stellensuche beteiligt. Das Arbeitsamt arbeitet eng 
mit Vermittlungsagenturen in Schweden zusammen, sodass auf seiner 
Website eine enorme Zahl an Stellen angeboten wird: www.arbetsfor-
medlingen.se. Diese Website offeriert die meisten Stellenangebote in 
Schweden.
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Weitere Informationen über den Arbeitgeber finden Sie in der Regel 
auf der Website des Unternehmens. Üblicherweise nehmen Sie Kon-
takt mit dem Ansprechpartner auf, um weitere Informationen über die 
Stelle zu erhalten.

Für weitere Informationen über Gehälter kontaktieren Sie in Schweden 
normalerweise den Vertreter der Gewerkschaft.
 
Schicken Sie Ihre Bewerbung per E-Mail oder Brief an das Unterneh-
men. Lesen Sie die Anweisungen in der Anzeige. In manchen Fällen 
müssen Sie ein spezielles elektronisches Formular online ausfüllen.

Zwischen der Veröffentlichung des Stellenangebots und dem Arbeits-
antritt können eine oder mehrere Wochen vergehen. In einigen Sekto-
ren wie z. B. dem Dienstleistungssektor und dem Hotel-/Gaststättenge-
werbe ist das Verfahren deutlich kürzer.

Wichtig ist, dass Sie die Anzeige sorgfältig lesen und sich an die Anwei-
sungen halten. In Schweden ist es sehr üblich, sich auf elektronischem 
Weg zu bewerben. In allen Arbeitsämtern und Bibliotheken stehen 
Computer zur Verfügung, außerdem gibt es zahlreiche Internet-Cafés.

Bei allen schriftlichen Bewerbungen ist es wichtig, Ihre Angaben auf 
die Stelle zu beziehen, auf die Sie sich bewerben. Schreiben Sie kurze, 
dynamische Bewerbungen, die gut auf die in der Anzeige aufgeführten 
Anforderungen abgestimmt sind. Handschriftliche Bewerbungen sind 
in Schweden nicht üblich. Bemühen Sie sich, die Bewerbung kurz und 
sachgerecht zu gestalten: ein Anschreiben von einer Seite und ein ein- 
bis zweiseitiger Lebenslauf – insgesamt also zwei bis drei Seiten.

Bei telefonischen Kontakten sollten Sie natürlich höflich sein, insgesamt 
ist der Umgangston jedoch eher zwanglos. Schweden ist kein Land, in 
dem im Gespräch Titel verwendet werden. Inzwischen sind auch Initia-
tivbewerbungen immer häufiger.

Die Bewerbung sollte kurz, ordentlich und informativ sein. Normaler-
weise werden Dokumente nicht beigefügt, sondern erst auf Anfrage 
vorgelegt. Der Bewerber sollte bereit sein, den Arbeitgeber anzurufen, 
um zu klären, ob die Bewerbung bei ihm eingegangen ist.
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So bereiten Sie sich auf das Vorstellungsgespräch vor2.	

Die Gesprächsleitung hat immer der Arbeitgeber. Am Vorstellungsge-
spräch nehmen immer ein oder zwei Personen und oft ein Vertreter der 
Gewerkschaft teil. Ein solches Gespräch dauert normalerweise einein-
halb Stunden. Es kann sein, dass Sie zu einem weiteren Gespräch ge-
beten werden. Ihre Körpersprache ist wichtig; sie zeigt dem Arbeitge-
ber, wie Sie mit bestimmten Situationen umgehen. Wichtig ist auch zu 
sehen, wie gut der Bewerber – nicht nur formal – den Anforderungen 
entspricht. Normalerweise steht es Ihnen frei, eine Tasse Kaffee anzu-
nehmen.

Im ersten Vorstellungsgespräch können Sie fragen, wie ein normaler 
Arbeitstag aussieht, wann Sie erfahren, ob Sie die Stelle bekommen 
oder nicht, wann die Stelle angetreten werden soll und ob Sie eine Ein-
führung erhalten.

Sie werden in der Regel gebeten, sich zu Beginn des Vorstellungsge-
sprächs vorzustellen (fassen Sie sich kurz) und dem Arbeitgeber darzu-
legen, warum Sie sich auf die Stelle beworben haben und was Sie über 
das Unternehmen wissen. Seien Sie entspannt, aber aufmerksam.

Das Verhältnis von nicht berufsbezogenen zu berufsbezogenen Fra-
gen im Vorstellungsgespräch hängt davon ab, auf was für eine Stelle 
Sie sich bewerben und wie hoch die Anforderungen sind. Häufig be-
steht das Vorstellungsgespräch aus zwei Teilen mit unterschiedlichem 
Schwerpunkt.

Es gibt Antidiskriminierungsgesetze (in Bezug auf Geschlecht, Religi-
on, ethnische Herkunft, Behinderung). Sie entscheiden selbst, ob Sie 
entsprechende Fragen in einem Vorstellungsgespräch beantworten 
wollen. Fragen, die für die Stelle nicht von Belang sind (Ihr Alter, ob Sie 
Kinder haben, Ihre Herkunft), sind Privatsache.

Häufig werden folgende Fragen gestellt: 
Fällt es Ihnen leicht, etwas Neues zu lernen?•	
Wie reagieren Sie auf Kritik?•	
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Können Sie gut Probleme lösen?•	
Wie gehen Sie Probleme an?•	
Worauf sind Sie stolz?•	
Können Sie mir etwas nennen, das Ihnen wirklich gelungen ist?•	
Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?•	
Was macht für Sie einen guten Kollegen aus?•	
Können Sie uns einen Fehler nennen, den Sie gemacht haben, •	
und erzählen, was Sie daraus gelernt haben?
Wie würden Ihre Freunde Sie beschreiben?•	
Wie würde Ihr Abteilungsleiter Sie beschreiben?•	
Wie funktionieren Sie in einer Gruppe?•	
Was sind Ihre Stärken und Schwächen?•	
Wie gehen Sie mit Stresssituationen um?•	
Warum sollten wir Sie einstellen?•	

Heikle Fragen: Fragen zum Gehalt.

Handeln Sie Ihre Vergütung aus3.	

Je höher die Anforderungen an eine Stelle sind, desto mehr Spielraum 
haben Sie bei den Gehaltsverhandlungen. In Schweden sind die meis-
ten Arbeitsbedingungen tarifvertraglich geregelt. Das heißt, dass es 
nur einen relativ geringen Spielraum für individuelle Verhandlungen 
gibt, zumindest bei weniger qualifizierten Stellen. Sie können zwar 
über Ihre Vergütung verhandeln, doch wenn der Arbeitgeber einen 
Vorschlag macht, bleibt wenig Spielraum. Am häufigsten sind monat-
liche Gehalts- und Lohnzahlungen. Normalerweise ist das Urlaubsgeld 
in der in der Stellenanzeige angegebenen Vergütung enthalten. Bei 
Managementstellen besteht eventuell die Möglichkeit, freiwillige Zu-
satzleistungen auszuhandeln. Sie werden meistens mit den Mitarbei-
tern der Personalabteilung ausgehandelt.

Es kann sein, dass Sie gebeten werden, einen Probetag zu absolvieren; 
dafür können Sie jedoch eine Entlohnung beanspruchen.

Das Bewerbungsverfahren endet mit der Unterzeichnung des Ver-
trags.
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Brauchen Sie Referenzen?4.	

Häufig werden frühere Arbeitgeber als Referenzen angegeben. Die Re-
ferenzperson unterstützt Ihre Bewerbung und beschreibt Sie und Ihre 
beruflichen Fähigkeiten.

Wenn der Arbeitgeber eine Kopie Ihres Abschlusszeugnisses verlangt, 
sollten Sie sie zum Vorstellungsgespräch mitbringen.

Sind Empfehlungsschreiben erforderlich? Können Sie hilfreich sein? Ja. 
Für Stellen in der öffentlichen Verwaltung und für die Arbeit mit Kin-
dern ist ein Führungszeugnis erforderlich. Dies wird gegebenenfalls in 
der Stellenanzeige angegeben, oder es wird Ihnen vom Arbeitgeber 
mitgeteilt.

So hinterlassen Sie einen guten Eindruck5.	

In Schweden müssen Sie zu einem Vorstellungsgespräch pünktlich er-
scheinen. Wenn Sie verhindert sind, sollten Sie den Arbeitgeber so früh 
wie möglich informieren und fragen, ob es möglich ist, einen neuen 
Termin zu vereinbaren. Vorstellungsgespräche per Fernübertragung 
(Videokonferenz, SKYPE) sind selten, Sie können jedoch danach fragen.

Für die meisten Stellen sollten Sie sich nicht zu förmlich kleiden. Natür-
lich hängt dies von der jeweiligen Art der Stelle ab.

Sie haben immer die Möglichkeit, nach dem Vorstellungsgespräch 
Kontakt zum Arbeitgeber aufzunehmen und zu fragen, was der nächs-
te Schritt im Bewerbungsverfahren ist. Wenn Sie die Stelle nicht be-
kommen haben, können Sie immer nach dem Grund fragen.

Sprechen Sie zu Beginn des Bewerbungsverfahrens noch nicht über 
die Bezahlung. Damit sollten Sie warten, bis der Arbeitgeber das The-
ma anspricht.
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Amtssprache		  Englisch
Staatsform		  Konstitutionelle 
			   Monarchie
Fläche			   244 820 km²
Hauptstadt		  London
Währung			   Pfund Sterling (GBP)
EU- oder EWR-Mitglied	 EU
Telefonvorwahl		  + 44
Internet-Ländercode		  .uk

Im Vereinigten Königreich übliche1.	

Schicken Sie dem in der Stellenanzeige genannten Ansprechpartner eine 
E-Mail oder rufen Sie ihn an und bitten Sie ihn um ein Bewerbungsformular; 
füllen Sie das Bewerbungsformular aus und reichen Sie es fristgerecht ein; 
Sie erhalten eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch, wenn Sie mit 
Ihrem Bewerbungsformular erfolgreich waren; das Vorstellungsgespräch 
dauert 30-40 Minuten; nach dem Abschluss der Vorstellungsgespräche er-
halten Sie ein Stellenangebot oder ein Ablehnungsschreiben.

Inzwischen wird meistens eine elektronische Fassung des Bewerbungsfor-
mulars verschickt, das Sie dann ausfüllen und per E-Mail zurückschicken. 
Die Kontaktaufnahme sollte den Vorgaben in der Stellenanzeige entspre-
chen und erfolgt daher per E-Mail oder Anruf mit der Bitte um ein Bewer-

Vereinigtes Königreich

Bewerbungsverfahren
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bungsformular. Es gilt, die Anweisungen genau zu befolgen und den Erst-
kontakt nicht als Gelegenheit zu nutzen, um sich selbst vorzustellen, wenn 
dies nicht erbeten wurde. Speichern Sie das ausgefüllte Formular und 
versenden Sie es in einem kompatiblen elektronischen Format. Geben Sie 
die Bezugsnummer(n) des Personalverantwortlichen/Arbeitgebers an. Hal-
ten Sie sich genau an die Anweisungen und an eventuelle Wortzahlgren-
zen. Lesen Sie das ausgefüllte Formular sorgfältig Korrektur und drucken 
Sie es aus, um Formatierung und Darstellung zu überprüfen. Führen Sie 
möglichst eine Rechtschreibkontrolle mit der Spracheinstellung „Englisch 
(Großbritannien)“ und nicht „Englisch (USA)“ durch. Achten Sie genau auf 
Grammatik und Satzbau, die vom Rechtschreibprogramm eventuell nicht 
überprüft wurden. Bitten Sie einen Freund oder ein Familienmitglied mit 
guten Englischkenntnissen, das Formular für Sie zu überprüfen. Hand-
schriftliche Bewerbungen lassen sich am ehesten umgehen, wenn eine 
elektronische Fassung vorliegt. Hier kommt es vor allem darauf an, dass 
Sie Ihre Antworten auf einem gesonderten Blatt notieren und das Formu-
lar erst dann ausfüllen, wenn Sie mit Ihrem letzten Entwurf zufrieden sind. 
Die Analyse handschriftlicher Bewerbungsschreiben durch Grafologen ist 
im Vereinigten Königreich sehr selten. Die persönliche Handschrift ist also 
nicht wichtig, sofern das Schreiben leserlich ist und keine Streichungen 
und Fehler enthält.

Nehmen Sie nur dann telefonisch Kontakt auf, wenn dies vom Personal-
verantwortlichen/Arbeitgeber erbeten wird. Sprechen Sie langsam und 
deutlich. Der Kontakt sollte kurz und auf das Wesentliche beschränkt sein. 
Wenn Sie anrufen, sollten Sie Hintergrundgeräusche vermeiden und dar-
auf achten, dass Sie zu einem passenden Zeitpunkt anrufen (achten Sie auf 
eine eventuelle Zeitverschiebung) und (wenn Sie mit dem Mobiltelefon an-
rufen) die Verbindung gut ist. Rufen Sie erst an, nachdem Sie sich über das 
Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben wollen, kundig gemacht und 
herausgefunden haben, ob Sie über die Qualifikationen und Erfahrungen 
verfügen, die der Arbeitgeber sucht.

Halten Sie das Anschreiben kurz (ein DIN-A4-Blatt) und sachlich. Legen Sie 
im ersten Abschnitt dar, warum Sie schreiben; beschreiben Sie im zweiten 
Abschnitt Ihre entsprechenden Qualifikationen und Erfahrungen im Ein-
zelnen; teilen Sie im dritten Abschnitt mit, dass Sie für ein Vorstellungsge-
spräch zur Verfügung stehen, und machen Sie wichtige Angaben über be-
stehende Verpflichtungen; beenden Sie das Schreiben mit einem kurzen 
Satz, in dem Sie mitteilen, dass Sie sich über eine Antwort freuen würden. 
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Das Auswahlverfahren dauert ein bis zwei Wochen. Vorstellungstermine 
werden innerhalb von zwei Wochen nach dem Datum des Schreibens an-
gesetzt, in dem den Bewerbern mitgeteilt wurde, dass sie für ein Vorstel-
lungsgespräch ausgewählt wurden. Das Bewerbungs- und Auswahlver-
fahren dauert etwa einen Monat. Erfolgreiche Kandidaten können davon 
ausgehen, dass zwischen der Veröffentlichung der Stellenanzeige und 
dem Tag des Arbeitsantritts vier bis sechs Wochen vergehen.

So bereiten Sie sich auf das Vorstellungsgespräch vor 2.	

Personalverantwortliche erwarten, dass die Bewerber sich genau an die 
Anweisungen halten und kurzfristig für ein Vorstellungsgespräch zur Verfü-
gung stehen. Sie erwarten, dass der Bewerber motiviert ist und über ausrei-
chende Englischkenntnisse verfügt, um eine effiziente Kommunikation zu 
ermöglichen (ausgenommen bei einigen gering qualifizierten Stellen, wie 
z. B. bei Erntehelfern, wo das Vorstellungsgespräch in der Muttersprache 
des Bewerbers geführt werden kann, vor allem wenn es in seinem eigenen 
Land stattfindet). Bewerber sollten höflich und pünktlich, gepflegt geklei-
det und in der Lage sein, sich klar auszudrücken.

Arbeitgeber und Personalverantwortliche sind verpflichtet, die Identität 
jedes Bewerbers zu überprüfen, bevor sie ihm eine Stelle anbieten. Der Be-
werber muss das Original seines Reisepasses oder einen Personalausweis 
zum Vorstellungsgespräch mitbringen, um nachzuweisen, dass er ein Bür-
ger des Europäischen Wirtschaftsraums (oder der Schweiz) oder ein Ange-
höriger einer solchen Person ist.

In der Regel teilen Arbeitgeber und Personalverantwortliche mit, ob eine 
Bewerbung erfolgreich war. Dies kann per E-Mail oder Telefon geschehen, 
meistens jedoch erfolgt dies per Brief innerhalb von 1-3 Wochen nach dem 
Ablauf der Bewerbungsfrist.

Die für Bewerbungsverfahren geltenden gesetzlichen Bestimmungen un-
terliegen den Gesetzen gegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, 
der Rasse, einer Behinderung, der sexuellen Orientierung und des Alters. 
Die Bewerber sollen anhand Ihrer Leistung und nicht ihres Hintergrunds 
beurteilt werden, und die Arbeitgeber sollen Chancengleichheit bieten. 
Die wichtigsten (ungeschriebenen) Gesetze für Bewerber heißen: Seien Sie 
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geschäftsmäßig, höflich, sachlich, präsentieren Sie sich gut, und seien Sie 
motiviert und pünktlich.

Der Arbeitgeber interessiert sich für Beispiele, die zeigen, dass der Bewer-
ber für die angebotene Stelle qualifiziert ist. Pünktlichkeit, Präsentation und 
Motivation sind ebenfalls wichtige Faktoren. Die Leitung des Vorstellungs-
gesprächs hat in der Regel die für die Stelle zuständige Führungskraft oder 
ein Personalverantwortlicher. Normalerweise sind zwei bis drei weitere 
Personen beteiligt. Üblich ist nur eine Runde von Vorstellungsgesprächen, 
gegebenenfalls mit einem Test, um die fachlichen Kompetenzen und Prob-
lemlösungsfähigkeiten des Bewerbers zu überprüfen. Das Vorstellungsge-
spräch dauert normalerweise höchstens 30-40 Minuten. Die Tests nehmen 
maximal 20-30 Minuten in Anspruch. Präsentation, Auftreten und Aufmerk-
samkeit des Bewerbers werden nicht bewertet, hinterlassen bei den Ge-
sprächsteilnehmern jedoch einen bestimmten Eindruck und sind deshalb 
wichtig. Sie können ruhig lächeln, aber der Kontakt sollte geschäftsmäßig 
bleiben. Jede Frage sollte so umfassend und klar wie möglich beantwortet 
werden. Wenn der Bewerber eine Frage nicht richtig versteht, sollte er da-
rum bitten, dass sie wiederholt oder erläutert wird. Letztendlich muss der 
Bewerber in der Lage sein, seine Eignung für die Stelle zu demonstrieren, 
daher sind seine Kommunikationsfähigkeiten wichtig. Sie können z. B. ein 
Glas Wasser annehmen oder darum bitten; aber bieten Sie selbst nichts an, 
vor allem keine Zigaretten, da es verboten ist, im öffentlichen Bereich oder 
am Arbeitsplatz in geschlossenen Räumen zu rauchen.

Die Fragen des Bewerbers kommen am Ende des Vorstellungsgesprächs 
– der Personalverantwortliche wird sich erkundigen, ob Sie noch Fragen 
haben. Sie können in Bezug auf die angebotene Stelle jede Frage stellen, 
sofern sie von Belang ist, am besten aber begrenzen Sie die Zahl der Fragen 
und vermeiden es, die Bezahlung anzusprechen. Denken Sie sich keine Fra-
ge aus, wenn Sie eigentlich nichts zu fragen haben – Sie müssen keine Fra-
gen stellen. Der Bewerber wird den anderen Gesprächsteilnehmern durch 
einen Tisch getrennt unmittelbar gegenüber gesetzt, oder aber er sitzt mit 
ihnen um einen Tisch. Die Atmosphäre ist förmlich, aber freundlich. Der 
Kandidat sollte seine Bewerbung aufmerksam, engagiert und positiv vertre-
ten. Er sollte versuchen, sich zu entspannen und die Fragen selbstbewusst 
und möglichst umfassend zu beantworten. Da der Schwerpunkt auf seiner 
Qualifikation und seiner Eignung für das Stellenprofil liegt, werden nicht 
berufsbezogene Themen kaum oder gar nicht angesprochen. Beispiele für 
freiwillige oder ehrenamtliche Tätigkeiten können jedoch erwähnt werden. 
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Die Motivation des Bewerbers sollte aus dem ausgefüllten Bewerbungsfor-
mular und den Antworten ersichtlich sein, die er auf die Fragen der Per-
sonalverantwortlichen gibt. Wenn Sie nicht gefragt werden, brauchen Sie 
auch nicht speziell zu begründen, was Sie zu Ihrer Bewerbung veranlasst 
hat. Einzelheiten zu Ihren außerberuflichen Tätigkeiten brauchen Sie nicht 
anzugeben, es sei denn, Sie führen sie in Ihrer Antwort auf eine der Fragen 
als Beispiel für Ihre Fähigkeit an, eine Aufgabe zu lösen.

Arbeitgeber dürfen die Bewerber nicht aufgrund des Geschlechts, der Ras-
se, einer Behinderung, der Religion, der sexuellen Orientierung oder des 
Alters diskriminieren. Sie sollten sich bemühen, alle Fragen zu beantwor-
ten. Man wird Ihnen nur Fragen stellen, die sich auf Ihre Fähigkeit beziehen, 
der Stelle gerecht zu werden. Arbeitgeber und Personalverantwortliche 
müssen sicherstellen, dass ihre Fragen nicht diskriminierend sind; sie wer-
den Sie nicht auffordern, private Informationen preiszugeben, die nichts 
mit der Arbeit zu tun haben. Eventuell müssen Sie jedoch Angaben über 
Vorstrafen machen.

Bewerber sollten sich intensiv mit der Website des Unternehmens befassen 
und insbesondere darauf achten, in welche Richtung sich das Unterneh-
men entwickelt und welche Ziele es verfolgt.

Häufig wird gefragt, ob ein Kandidat Beispiele für bestimmte Situationen 
geben und beschreiben kann, wie er mit diesen Situationen umgegangen 
ist. Dies betrifft z. B. die Frage:

welche Instrumente und Verfahren Sie für die Planung eines •	
bestimmten Arbeitsprojekts eingesetzt haben;
wann Sie ein bestimmtes Arbeitsprojekt organisieren mussten und •	
welche Faktoren Sie dabei berücksichtigt haben;
welche Prioritäten Sie gesetzt haben, um einen bestimmten •	
Termin einhalten zu können;
wie Sie mit einer schwierigen Arbeitsbeziehung umgegangen •	
sind, um Ihr Ziel zu erreichen;
wann Sie andere Teammitglieder ermutigt haben, ihre Ideen •	
einzubringen;
was Sie unternommen haben, um andere von Maßnahmen zu •	
überzeugen, die sie zunächst abgelehnt hatten. 

Es kann sein, dass man Sie nach Beispielen für Situationen fragt, in denen 
etwas schief gelaufen ist, und dass man wissen will, was Sie getan haben, 
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um es wieder in Ordnung zu bringen, oder dass man Sie nach Ihren Schwä-
chen fragt. Zeigen Sie in einem solchen Fall, dass Sie wissen, wie Sie z. B. mit 
einer Schwäche umgehen können. „Ich neige dazu, zu viel Arbeit auf ein-
mal anzunehmen. Aber mir ist klar, wie wichtig es ist, bei meinen Aufgaben 
Prioritäten zu setzen und mir Unterstützung von meinen Teammitgliedern 
zu holen, damit die Termine eingehalten werden können.“

Wenn Ihre Bewerbung abgelehnt wird, kann es sein, dass Sie bei der schrift-
lichen Mitteilung der Ablehnung ein Feedback zu Ihrer Leistung im Vorstel-
lungsgespräch erhalten. Andernfalls können Sie den Arbeitgeber anrufen 
oder anschreiben und um eine Rückmeldung zu Ihrem Vorstellungsge-
spräch bitten.

Handeln Sie Ihre Vergütung aus3.	

Es ist unwahrscheinlich, dass die Bedingungen des Arbeitgebers nicht 
bereits feststehen, es sei denn, dies geht aus der Stellenanzeige hervor. 
Am besten verlassen Sie sich auf das Angebot des Arbeitgebers und be-
werben sich nur auf Stellen, deren Bezahlung und Arbeitsbedingungen 
zufriedenstellend sind. Vertragsverhandlungen gibt es meist nur bei hoch 
qualifizierten und hoch bezahlten Positionen, bei denen das Gehalt nicht 
schon in der Stellenanzeige angegeben wurde. In diesem Fall muss der 
Bewerber seine Gehaltsvorstellungen begründen, indem er nachweist, 
dass sie dem auf dem Markt üblichen Niveau und seiner Qualifikation 
und Erfahrung entsprechen. Nachdem Sie in einem Unternehmen schon 
eine Zeitlang beschäftigt waren, können Sie um eine Gehaltserhöhung 
bitten, wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Bezahlung geringer ist als 
die von Mitarbeitern, die dieselbe Arbeit tun. Die Höhe Ihrer Vergütung 
wird in jedem Fall einmal jährlich überprüft. Urlaubsgeld ist bereits ent-
halten, und die Vergütung wird in der Regel als Bruttojahresgehalt ange-
geben. Im Handwerk, z. B. bei Zimmerleuten und Maurern, werden oft 
Stundenlöhne ausgewiesen. Die häufigsten freiwilligen Zusatzleistungen 
sind: flexible Arbeitsformen; private Gesundheitsversorgung oder Kran-
kenversicherung; Reisekostenzuschüsse; Berichtigungsfaktor für London 
(Zulage zum nationalen Durchschnittsgehalt bei Beschäftigung in der 
Hauptstadt); Nutzung eines Firmenwagens; bezuschusste Mahlzeiten in 
der Betriebskantine; Zuschuss für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstu-
dio; Prämien.
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Je höher die Bezahlung ist, desto eher können Sie Ihre Konditionen aus-
handeln. Zuständig für Verhandlungen über Arbeitsentgelt und weitere 
freiwillige Leistungen ist der Leiter der Personalabteilung.

Probearbeiten ist nicht üblich, eher wird eine Probezeit vereinbart, nach 
der Sie Ihr Arbeitsentgelt in voller Höhe erhalten. Wenn Sie die ablehnen, 
bekommen Sie die Stelle wahrscheinlich nicht. In diesem Fall müssen Sie 
selbst entscheiden, wie viel Ihnen an der Stelle liegt. Die Reisekosten für die 
Fahrt zum Vorstellungstermin und die Kosten für den Antritt der Beschäf-
tigung übernimmt in der Regel der Bewerber. Das Bewerbungsverfahren 
endet normalerweise nach dem Vorstellungsgespräch. Der Arbeitgeber 
wird Ihre Referenzen überprüfen und Ihnen dann schreiben, ob Sie erfolg-
reich waren oder nicht. 

Brauchen Sie Referenzen?4.	

Referenzen werden im Bewerbungsformular oder im Lebenslauf angege-
ben. Sie können, sofern Sie dazu aufgefordert werden, Ihrer Bewerbung 
Empfehlungsschreiben oder andere wichtige Informationen beifügen. 
Diese Informationen wird der Arbeitgeber bei der von Ihnen angegebenen 
Referenzperson überprüfen. Am besten geben Sie Ihren letzten Arbeitge-
ber an; dabei sollten Sie jedoch sicherstellen, dass er auf Englisch antworten 
kann. Referenzen bieten die Möglichkeit, Ihre Identität und die Informatio-
nen zu überprüfen, die Sie bei Ihrer Bewerbung vorgelegt haben. Wenn in 
der Stellenausschreibung oder im Anforderungsprofil angegeben, sollten 
Sie die entsprechenden Unterlagen zum Vorstellungsgespräch mitbrin-
gen.

Empfehlungsschreiben sind normalerweise nicht erforderlich. Sofern Sie 
auf Englisch verfasst sind, können sie mit der Bewerbung mitgeschickt wer-
den. Wenn sie dazu beitragen, Ihre Eignung für die Stelle zu unterstreichen, 
sind sie hilfreich. Bei Stellen im Bereich der Sicherheitsindustrie oder der 
Arbeit mit schutzbedürftigen Personen (Kindern/älteren Menschen) wird 
der Nachweis verlangt, dass Sie nicht vorbestraft sind.
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So hinterlassen Sie einen guten Eindruck5.	

Der Arbeitgeber legt Tag und Uhrzeit des Vorstellungsgesprächs fest. Sie 
sollten ihm mitteilen, wann Sie nicht verfügbar sind. Erscheinen sollten 
Sie 15-20  Minuten vor dem Vorstellungsgespräch. Rechnen Sie damit, 
dass der Arbeitgeber pünktlich ist. Ihr Termin sollte in der Einladung zum 
Vorstellungsgespräch angegeben sein. Normalerweise melden Sie sich an 
der Rezeption an. Informieren Sie den Arbeitgeber umgehend telefonisch 
oder per E-Mail, wenn Sie verhindert sind. Manche Arbeitgeber führen Vor-
gespräche per Videokonferenz; bislang ist das aber noch selten. Die meis-
ten Vorstellungsgespräche sind persönliche Gespräche. Geschäftsmäßige 
Kleidung (Anzug, Kostüm) wird empfohlen. Männer sollten eine Krawatte 
tragen. Frauen sollten bei Make-up und Schmuck zurückhaltend sein.
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Ein Wort des Dankes

Die Idee, ein Handbuch über Kultur und Umgangsformen in Bewer-
bungsverfahren in allen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums 
zu schreiben, entstand als Nebeneffekt der vielen Initiativen, die 2006, 
im Europäischen Jahr der Mobilität der Arbeitnehmer, gestartet wur-
den. Wir haben in diesem Jahr an mehreren Messen und Veranstaltun-
gen teilgenommen. Bei diesen Messen und Veranstaltungen haben 
wir festgestellt, dass es bei der Mobilität nicht nur darum geht, ge-
eignete Stellenangebote zu finden und zu beweisen, dass man über 
die passenden fachlichen Qualifikationen für eine Stelle verfügt. Um 
die richtige Person am richtigen Ort zu sein, braucht es mehr als nur 
die Kernkompetenzen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen auch 
in der Lage sein, zusammen zu arbeiten und dieselben Ziele zu errei-
chen. Diese „Partnerschaft“ kann nur gelingen, wenn beide Seiten die 
Denkweise, das Verhalten und den kulturellen Hintergrund des ande-
ren kennen.

Ein Handbuch wie dieses hätten wir nicht allein erstellen können, we-
der als Einzelpersonen noch in einem Team wie dem unseren. Gelin-
gen konnte es nur mit der Unterstützung vieler Menschen aus ganz 
Europa. Wollten wir sie alle aufzählen, würden ihre Namen viele Seiten 
füllen, und selbst dann würden wir sicher manche vergessen. Den-
noch wollen wir allen danken, die uns in der einen oder anderen Weise 
geholfen haben. Wir wissen sehr wohl, dass wir dies nicht ohne Ihrer 
aller Unterstützung geschafft hätten.

Neben all diesen Einzelpersonen gilt unser ganz besonderer Dank der 
Leitung aller Arbeitsämter in Belgien, die es uns ermöglicht haben, 
diese Initiative in Zusammenarbeit mit verschiedenen Arbeitsmarkt-
diensten durchzuführen. Wir danken außerdem den belgischen regi-
onalen EURES-Managern, die ihren Beratern Zeit und Raum gegeben 
haben, um an dieser Initiative teilzunehmen und dafür viel mehr Zeit 
aufzuwenden, als ursprünglich erwartet wurde oder geplant war.

Ohne die Hilfe der Leiter verschiedener Jobclubs der Arbeitsämter im 
ganzen Land hätten wir nicht so gut organisiert vorgehen können. Sie 
waren so freundlich, uns hervorragende Ratschläge zu den Themen 
und Punkten des Fragebogens zu geben, den wir als Grundlage für 
unsere Umfrage verwendet haben.
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Das Netzwerk der EURES-Berater in ganz Europa erwies sich in Bezug 
auf arbeitsmarktbezogene Themen als sehr wertvolle Ressource. Dank 
der bereitwilligen Unterstützung der EURES-Manager und -Berater er-
hielten wir in kurzer Zeit die Antworten auf alle unsere Fragen. Anhand 
dieser Antworten konnten wir einen Überblick über wichtige kulturelle 
Aspekte verfassen, die Arbeitgeber und Arbeitsuchende berücksichti-
gen müssen, wenn sie ihre Verhandlungen aufnehmen.

Eine ganz besondere Erfahrung war es für uns, als wir von EURESco auf-
gefordert wurden, dieses Handbuch zum 15. Jahrestag der Gründung 
von EURES zu veröffentlichen. Dieses Gefühl lässt sich kaum beschrei-
ben. Wir sind sehr dankbar, dass wir uns an den Initiativen zur Feier 
dieses Jahrestags in ganz Europa beteiligen können. EURESco hat viel 
in die schwierige logistische Aufgabe investiert, die zur Vorbereitung 
dieses Handbuchs für die Leser erforderlich war. Dafür vielen Dank.

Eine der wenigen persönlicher Danksagungen geht an Katie Vermeir, 
Übersetzerin des VDAB, für die viele Arbeit, die sie in die Redaktion der 
endgültigen englischen Fassung des Handbuchs investiert hat. Wir 
wissen nicht, wie wir all dies ohne ihre fantastische Unterstützung hät-
ten bewerkstelligen können.

Abschließend möchten wir betonen, wie wichtig für uns die Unter-
stützung unserer Kollegen, Freunde und Familien war. Ihr nicht nach-
lassendes Interesse an dem Projekt auch dann, wenn es uns sehr in 
Anspruch nahm, war oft genau das, was wir brauchten, um weiterma-
chen zu können.

Wir sind stolz auf das Endergebnis. Doch das ist nicht das Wichtigste. 
Wenn es uns gelingt, Arbeitgeber und Arbeitsuchende dazu zu veran-
lassen, dass sie dieses Handbuch nutzen, um mehr über ihren gegen-
seitigen Hintergrund und ihre Kultur in Erfahrung zu bringen, haben 
wir nicht nur zu einem Arbeitsmarkt beigetragen, auf dem die Freizü-
gigkeit der Arbeitnehmer hilft, Einstellungsprobleme zu lösen und in 
Bereichen mit Arbeitskräftemangel Stellen zu besetzen, sondern auch 
zur Förderung einer größeren Vielfalt in der Personalpolitik vieler Un-
ternehmen.
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